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Einführung

Die historischen Phasen der Ausgestaltung des deutschen Tarifsystems zwi-
schen Tarifmonismus und Tarifpluralismus lassen sich im groben Über-
blick wie folgt zusammenfassen: Erstmals 1957 hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden, dass innerhalb eines Betriebs der Grundsatz der Tarif-
einheit Anwendung findet und dass daher auf alle Arbeitsverhältnisse ei-
nes Betriebs nur ein Tarifvertrag anzuwenden ist.1 Begründet hat das Ge-
richt diese Wirkungen mithilfe der „übergeordneten Prinzipien der
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.“2 Für etwas mehr als 53 Jahre galt
von diesem Urteil an der richterrechtliche Grundsatz der Tarifeinheit, der
im Jahr 2010 vom Bundesarbeitsgericht wieder aufgegeben wurde.3 Darauf
folgte eine fünf Jahre und drei Tage dauernde Phase der Tarifpluralität, al-
so des uneingeschränkten Nebeneinanders mehrerer Tarifverträge im Be-
trieb, die durch Inkrafttreten des Tarifeinheitsgesetzes am 10.7.2015 been-
det wurde. Nunmehr findet kraft gesetzlicher Anordnung im Falle der
Kollision zweier Tarifverträge im Grundsatz nur der Tarifvertrag der Mehr-
heitsgewerkschaft in einem Betrieb Anwendung.

Kaum ein Thema hat die Arbeitsrechtswissenschaft und -praxis in den
letzten Jahren so beschäftigt wie dieser Themenbereich von Tarifeinheit
und Tarifpluralität. Eine Habilitation,4 mehrere Dissertationen5 und hun-
derte von Abhandlungen haben die Thematik oder einzelne Aspekte aufge-
griffen und erörtert, welche Auswirkungen zunächst Aufgabe und später
Wiedereinführung der Tarifeinheit auf das Arbeitsrecht haben. Die rechtli-
chen Fragen sind dabei nicht auf das Arbeitskampfrecht beschränkt, son-

A.

1 BAG, 29.3.1957 – 1 AZR 208/55, BAGE 4, 37 (40).
2 BAG, 5.9.1990 – 4 AZR 59/90, NZA 1991, 202 (203); BAG, 7.7.2010 – 4 AZR

549/08, NZA 2010, 1068 (1070).
3 BAG, 7.7.2010 – 4 AZR 549/08, NZA 2010, 1068 (1070 ff.).
4 Greiner, Rechtsfragen der Koalitions-, Tarif- und Arbeitskampfpluralität.
5 Kistler, Die Rechtmäßigkeit von Spartenstreiks; Koop, Das Tarifvertragssystem zwi-

schen Koalitionsmonopolismus und Koalitionspluralismus; Kork, Verbandsplurali-
tät im Arbeitskampf; Krüger, Der Grundsatz der Tarifeinheit und die Folgen seiner
Aufgabe für das Arbeitskampfrecht; Ozimek, Streiks von Sparten- und Spezialisten-
gewerkschaften; Schmidt, Tarifpluralität im System der Arbeitsrechtsordnung;
Schulten, Die rechtliche Bewertung von Arbeitskämpfen um berufsgruppenbezoge-
ne Tarifverträge; Wietfeld, Die rechtliche Stellung von Arbeitnehmeraußenseitern
im Spartenarbeitskampf.
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dern umfassen auch individualrechtliche, betriebsverfassungsrechtliche
und natürlich ganz besonders tarifrechtliche Themen. Der Arbeitskampf,
um den es in dieser Untersuchung geht, ist aber der Lebensbereich, in dem
Gewerkschaftspluralität die sichtbarsten und einschneidensten Auswirkun-
gen hervorruft. Tarifpluralität führt zu einer Häufung von Arbeitskämp-
fen. Darin liegt das Hauptproblem eines nach diesem Prinzip aufgebauten
Tarifsystems und aus diesem Grund hat die Aufgabe der richterrechtlichen
Tarifeinheit in der rechtswissenschaftlichen Literatur teilweise zu schrillen
Befürchtungen geführt, es werde fortan zu „ständigen Streiks“6, „Dauerar-
beitskämpfen“,7 „Streikkaskaden“8 und einer „Balkanisierung“9 des Ar-
beitskampfrechts kommen.

Grundproblem: Arbeitskampfhäufung durch Tarifpluralität

Diese Befürchtungen lassen sich in begrenztem Umfang rational begrün-
den und teilweise empirisch belegen, obwohl gerade die Interpretation der
empirisch belegbaren Auswirkungen ein Streitpunkt zwischen Befürwor-
tern und Gegnern der Tarifeinheit ist. Für die einen sind sie Beleg für die
Harmlosigkeit von Tarifpluralismus,10 für die anderen Zeichen einer be-
ginnenden Erosion des Tarif- und Arbeitskampfsystems.11

Gründe für ein erhöhtes Arbeitskampfaufkommen bei Tarifpluralität

Rein rational ist die Annahme, dass Tarifpluralität zu einer Häufung von
Arbeitskämpfen führt, problemlos nachvollziehbar. Bereits der Umstand,
dass zwei statt einer Gewerkschaft Arbeitskämpfe in einem Betrieb führen
dürfen, kann eine Verdoppelung der Arbeitskämpfe zur Folge haben. Da-
zu kann der Konkurrenzkampf, den die Gewerkschaftspluralität hervor-

I.

1.

6 Hromadka, NZA 2008, 383 (387).
7 Greiner, Rechtsfragen der Koalitions-, Tarif- und Arbeitskampfpluralität, S. 426; s.

auch Meyer, NZA 2006, 1387 (1390).
8 Schliemann, zitiert nach Schmidt, Anm. zu AP Art. 9 GG Nr. 140.
9 Bayreuther, BB 2005, 2633 (2641); Rieble, Verfassungsfragen der Tarifeinheit,

Rn. 295; von Steinau-Steinrück/Glanz, NZA 2009, 113 (113).
10 Berg/Kocher/Schumann, TVG, § 4a Rn. 13; Däubler, Gutachten, S. 10; Ewer, NJW

2015, 2230 (2233).
11 Göhner, in FS Bauer, S. 351 (358); Scholz, in FS Buchner, S. 827 (827 f.); vgl. auch

Waas, Gutachten, S. 56 f.
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bringt, die Anzahl von Arbeitskämpfen und die Intensität, mit der sie ge-
führt werden, erhöhen. Bei den verschiedenen Arten von Tarifpluralität
kommt das auf unterschiedliche Weise in Betracht.

Tarifpluralität kann dergestalt auftreten, dass verschiedene Gewerkschaf-
ten Tarifverträge für denselben Kreis von Arbeitnehmern abschließen. Ein
Beispiel dafür ist etwa die Konkurrenz von Marburger Bund und ver.di,
die jeweils Tarifverträge für Krankenhausärzte abschließen. In dieser Kon-
stellation, bei der gleichzeitigen Zuständigkeit mehrerer Gewerkschaften
für dieselbe Arbeitnehmergruppe, sind die Gewerkschaften zur Werbung
von Mitgliedern darauf angewiesen, sich gegenüber der Konkurrenzge-
werkschaft durch hohe Tarifforderungen auszuzeichnen. Keine Gewerk-
schaft kann es sich leisten, hinter dem Tarifergebnis der Konkurrenz zu-
rückzubleiben, aber beide Gewerkschaften werden versuchen, sich gegen-
seitig zu übertrumpfen. Dadurch entsteht die Gefahr, dass das Tarifergeb-
nis der ersten Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen der zweiten Ge-
werkschaft zur bloßen Verhandlungsbasis wird. Die zweite Gewerkschaft
führt einen Arbeitskampf dann mit dem Ziel, die Konkurrenz zu übertref-
fen.

Die meisten real existierenden Fälle von Tarifpluralität betreffen aber
nicht eine solche direkte Konkurrenz zweier Gewerkschaften. Häufiger be-
steht der Fall, dass Tarifpluralitäten im Rahmen abgegrenzter Tarifzustän-
digkeiten bestehen. Dabei repräsentiert eine Gewerkschaft nur einen Teil
der Arbeitnehmer eines Betriebs, etwa eine Berufsgruppe, während die an-
dere Gewerkschaft für den Rest der Arbeitnehmer zuständig ist. Ein Bei-
spiel dafür war die Tarifzuständigkeit der GDL bei der Bahn, die zwischen
2007 und 2015 ausschließlich die Lokführer umfasste,12 während die EVG
für die anderen Berufsgruppen der Bahn zuständig war. Bei dieser Form
von Tarifpluralität kommt es vor allem aufgrund der Häufung von Ge-
werkschaften zu einer Erhöhung des Arbeitskampfrisikos in einem Be-
trieb. Die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften hat dagegen weniger
starke Auswirkungen, da nicht um die gleiche Arbeitnehmergruppe kon-
kurriert wird und kein direkter Wettbewerb entsteht. Allenfalls mittelbar
kommt es zu einer Steigerung der Intensität von Arbeitskämpfen, wenn
eine Gewerkschaft regelmäßig erfolgreichere Tarifabschlüsse verzeichnen
kann als die Konkurrenz. Die Konkurrenzgewerkschaften würden in der
Folge als wenig durchsetzungsstark empfunden. Diesen Eindruck wird
eine Gewerkschaft vermeiden wollen.

12 Vgl. Schroeder/Kalass/Greef, Berufsgruppengewerkschaften in der Offensive, S. 94.
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Überblick über Arbeitskämpfe in Branchen mit pluralistischen
Tarifstrukturen

Dass Gewerkschaftsvielfalt und Gewerkschaftskonkurrenz zu einer größe-
ren Anzahl von Arbeitskämpfen führen können, ist damit grundsätzlich
nachvollziehbar. Von den Gegnern der gesetzlichen Tarifeinheit wird aber
häufig in Abrede gestellt, dass sich das im System der Tarifpluralität ange-
legte erhöhte Arbeitskampfrisiko in der Praxis realisiert.13 So gab es etwa
nach teilweise vertretener Einschätzung bisher „– mit wenigen Ausnah-
men – keine umfangreicheren Streiks [von Berufsgruppengewerkschaf-
ten]“14 und darüber hinaus führe die Abhängigkeit der Gewerkschaften
von der öffentlichen Meinung dazu, „dass sich die Forderungen der » neu-
en « Gewerkschaften nicht qualitativ von denen der DGB-Gewerkschaften
unterscheiden“15. Eine empirische Untersuchung des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2011 ist zu dem Er-
gebnis gekommen, dass bei der Häufigkeit von Arbeitskämpfen und beim
Entstehen kleinerer Spartengewerkschaften „weder dramatische Verände-
rungen zu beobachten noch zu erwarten [seien]“16. Vielmehr sei das deut-
sche Tarifvertragssystem ausreichend durch das Kriterium der sozialen
Mächtigkeit als Voraussetzung für die Anerkennung einer Koalition als
Gewerkschaft vor den Auswüchsen von Koalitionspluralität geschützt.17

Zur Auseinandersetzung mit diesen Thesen lohnt ein Überblick über
die brisantesten Arbeitskämpfe in den Wirtschaftsbereichen, in denen plu-
rale Tarifstrukturen bestehen, nämlich im Luft- und Bahnverkehr und im
Gesundheitswesen. Dazu werden nachfolgend fünf Tarifverhandlungen
geschildert, die seit Anfang des Jahrtausends die Öffentlichkeit bewegt ha-
ben. Bei diesen fünf Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfen handelt es
sich nicht um eine abschließende Aufzählung von Arbeitskämpfen, die
aufgrund von Tarifpluralität entstanden sind, aber die wichtigsten und we-
sentlichen von ihnen sind doch bereits enthalten. Ein Indiz für den Um-
fang der Problematik liefert daher bereits die folgende kurze Darstellung.

2.

13 Berg/Kocher/Schumann, TVG, § 4a Rn. 13; Däubler, Gutachten, S. 10; Ewer, NJW
2015, 2230 (2233).

14 Berg/Kocher/Schumann, TVG, § 4a Rn. 13.
15 Däubler, Gutachten, S. 11.
16 RWI, Empirische Analyse der Auswirkungen der Tarifpluralität auf das deutsche

Tarifvertragssystem und auf die Häufigkeit von Arbeitskämpfen, S. 43.
17 Vgl. RWI, Empirische Analyse der Auswirkungen der Tarifpluralität auf das deut-

sche Tarifvertragssystem und auf die Häufigkeit von Arbeitskämpfen, S. 35.
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Luftverkehr

Tarif- und arbeitskampfplurale Strukturen bestehen zunächst im Luftver-
kehr. Hier sind neben der Gewerkschaft ver.di die Berufsverbände UFO,
GDF, TGL, DFeuG, Vereinigung Boden, Kabine Klar, AGIL, VPS und die
Pilotenvereinigung Cockpit aktiv, was dazu geführt hat, dass der Luftver-
kehr mit 40 Arbeitskämpfen allein in den Jahren 2008–2015 die Branche
mit den meisten Streiks ist.18 Für die Thematik dieser Untersuchung wer-
den nachfolgend zwei Arbeitskämpfe herausgegriffen, einmal der Streik
der Pilotenvereinigung Cockpit gegen die Lufthansa aus dem Jahr 2001
und zum anderen der Streik der Vorfeldlotsen des Frankfurter Flughafens
aus dem Jahr 2012.

Der Arbeitskampf der Pilotenvereinigung Cockpit war der erste große
Arbeitskampf dieser Spartengewerkschaft, deren tarifpolitische Loslösung
von der Deutschen Angestelltengewerkschaft im Jahr 2000 den Anfang der
Gewerkschaftsdiversifizierung im Luftfahrtbereich markiert. Erstmals im
Februar 2001 trat die Vereinigung Cockpit mit Forderungen nach Lohn-
steigerungen zwischen 30 und 40% und zwei bis drei einmalig gezahlten
Extragehältern für die Piloten an die Lufthansa heran. Diese lehnte die Er-
füllung der hohen Forderungen ab und es kam zu insgesamt vier Streiks,
von denen zwei über 24 Stunden dauerten.19 Nach einer Schlichtung ei-
nigten sich die Tarifparteien auf Lohnerhöhungen von etwa 15% sowie
Einmalzahlungen in Höhe von zwei Monatsgehältern.20 Die Arbeitskämp-
fe des „Besserverdienerclubs“21 zogen erhebliche Kritik in der Öffentlich-
keit auf sich. Das Verständnis für Lohnforderungen von bis zu 40% mehr
in der „Luftschlacht der Millionäre“22 war nicht überall groß und Teile der
restlichen Belegschaft der Lufthansa führten am Frankfurter Flughafen so-
gar eine Demonstration gegen den Pilotenstreik durch.23

Größeren Widerhall im arbeitsrechtlichen Schrifttum hat darüber hi-
naus der Streik der Vorfeldlotsen im Frühjahr 2012 am Frankfurter Flug-
hafen erzeugt. Dieser Streik stellt regelmäßig das Musterbeispiel für einen

a)

18 S. Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e.V., Ausschussdrucksa-
che 18(11)357(neu), S. 48 (48); Henssler, RdA 2015, 222 (224).

19 O. V., Piloten erhalten insgesamt 30% mehr, FAZ v. 9.6.2001, S. 13 (13 f.).
20 O. V., Piloten erhalten insgesamt 30% mehr, FAZ v. 9.6.2001, S. 13 (14).
21 Kommentar der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, zit. aus Süddeutsche Zeitung,

Blick in die Presse, 19.5.2001, S. 4.
22 Schilling, Andere Arbeitnehmer eigentlich Idioten, Süddeutsche Zeitung

v. 22.5.2001, S. 531 (München).
23 O. V., Piloten erhalten insgesamt 30% mehr, FAZ v. 9.6.2001, S. 13 (14).
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– so empfundenen – egoistischen Funktionselitenstreik dar.24 Etwa 200 in
der Gewerkschaft der Flugsicherung organisierte Vorfeldlotsen legten im
Februar 2012 am Frankfurter Flughafen ihre Arbeit nieder, um Gehaltser-
höhungen von bis zu 40% bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeiten
zu erreichen. Auf den Stundenlohn umgerechnet haben die Vorfeldlotsen
damit bis zu 70% mehr Lohn für sich gefordert.25 Der etwa zweiwöchige
Arbeitskampf, in dessen Verlauf mehr als 1.200 Flüge ausfielen,26 wurde
durch das Arbeitsgericht Frankfurt wegen einer Verletzung tarifvertragli-
cher Friedenspflichten beendet, ohne dass die Vorfeldlotsen ihre Forde-
rungen durchsetzen konnten.27 Die Gewerkschaft der Flugsicherung wur-
de deswegen im Jahr 2016 vom Bundesarbeitsgericht zur Zahlung von
Schadensersatz verurteilt.28

Die hohen Forderungen der Vorfeldlotsen von bis zu 70% mehr Lohn
waren der Öffentlichkeit und der restlichen Belegschaft der Fraport AG
nur schwer zu vermitteln und führten dazu, dass sich die öffentliche Mei-
nung entschieden gegen die Vorfeldlotsen wendete.29 In der Süddeutschen
Zeitung wurden die Streikenden etwa in mehreren Leserbriefen gleichen
Tenors als „schamlos“30, „arrogant, ignorant, intolerant und unsolida-
risch“31 verurteilt.

Gesundheitswesen

Zu Arbeitskämpfen aufgrund von Tarifpluralität kam es in der Vergangen-
heit auch im Gesundheitswesen, wo neben der Gewerkschaft ver.di der

b)

24 Als Beispiel etwa genannt von Däubler, Gutachten, S. 10; Meik, in Franzen/
Thüsing/Waldhoff, Arbeitskampf in der Daseinsvorsorge, S. XIII; ebenso von
Berg/Kocher/Schumann, TVG, § 4a Rn. 14 und Greiner, NZA 2012, 529 (529 f.),
allerdings jeweils mit dem Hinweis, dass der Streik eher die begrenzte Durchset-
zungsfähigkeit von Spartengewerkschaften belege, wenn sie sich öffentlich isolie-
ren.

25 Esslinger, Können Sie folgen?, Süddeutsche Zeitung v. 28.2.2012, S. 3.
26 O. V., Flughafen: Wieder droht Streik, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

v. 26.2.2012, S. R2.
27 ArbG Frankfurt, 29.2.2012 – 9 Ga 24/12.
28 BAG, 26.7.2016 – 1 AZR 160/14, NZA 2016, 1543 (1543 ff.).
29 Esslinger, Können Sie folgen?, Süddeutsche Zeitung v. 28.2.2012, S. 3; Flottau, Fi-

nale in Frankfurt, Süddeutsche Zeitung v. 18.2.2012, S. 24.
30 Wagner, Verhältnismäßigkeit muss abgewägt werden, Süddeutsche Zeitung

v. 1.3.2012, S. 28.
31 Luck, Ein Häuflein Durchboxer, Süddeutsche Zeitung v. 1.3.2012, S. 28.
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Marburger Bund tarifpolitisch aktiv ist. Der Marburger Bund ist eine klas-
sische Berufsgruppengewerkschaft für angestellte Mediziner, die in den
Jahren 2005/06 in langen Tarifauseinandersetzungen eigenständige Tarif-
verträge für Ärzte in kommunalen und Universitätskrankenhäusern erstrit-
ten hat. Während der heftig geführten Arbeitskämpfe legten 13.000 Ärzte
in Universitätskrankenhäusern mit Unterbrechungen über 13 Wochen im-
mer wieder die Arbeit nieder.32 Ihnen folgten über einen Zeitraum von
zwei Monaten 19.000 Ärzte in kommunalen Krankenhäusern. Der Mar-
burger Bund ging mit der Tarifforderung „BAT +30%“ in den Arbeits-
kampf, wollte also um 30% höhere Löhne als im Bundesangestelltentarif
vorgesehen, durchsetzen.33 Erzielt wurde am Ende ein eher durchwachse-
nes Ergebnis, bei dem es dem Marburger Bund nur gelang, für einige
Gruppen von Ärzten (Oberärzte und leitende Oberärzte) deutlich bessere
Tarifergebnisse als die ver.di abzuschließen.34

Die Streiks des Marburger Bundes hatten mit weniger Gegenwind in der
Öffentlichkeit zu kämpfen als die Arbeitskämpfe der Piloten und Vorfeld-
lotsen. Soweit sich das anhand von Zeitungsberichten nachvollziehen
lässt, gab es zumindest in größeren Teilen der Bevölkerung Verständnis für
den Arbeitskampf der Ärzte,35 was vor allem daran gelegen haben dürfte,
dass die Ärzte nicht nur für ein höheres Gehalt, sondern vor allem auch
gegen untragbare Arbeitsbedingungen wie Überarbeitung und unbezahlte
Überstunden in den Ausstand getreten sind.36

Bahnverkehr

Pluralistische Tarifstrukturen bestehen auch im Bereich des Bahnverkehrs.
Für Furore haben hier insbesondere die Arbeitskämpfe der GDL in zwei
Tarifrunden in den Jahren 2007 und 2014/15 gesorgt. Die GDL hat sich im

c)

32 Schroeder/Kalass/Greef, Berufsgruppengewerkschaften in der Offensive, S. 143.
33 Schroeder/Kalass/Greef, Berufsgruppengewerkschaften in der Offensive, S. 143.
34 Schroeder/Kalass/Greef, Berufsgruppengewerkschaften in der Offensive, S. 145 f.
35 Vgl. die Berichte zum Streik, die allesamt von verständnisvollen Reaktionen der

Patienten berichten: Kimmerle, 60 Stunden Stress pro Woche, Süddeutsche Zei-
tung v. 10.8.2006, S. 54 (München); o. V., „Wir haben nicht viel Erfahrung mit
Ärztestreiks“, FAZ v. 1.8.2006, S. 4; Wiesböck, Kaputte Hüfte? Bitte warten!, FAZ
v. 23.7.2006, S. R2.

36 Kimmerle, 60 Stunden Stress pro Woche, Süddeutsche Zeitung v. 10.8.2006, S. 54
(München); Schroeder/Kalass/Greef, Berufsgruppengewerkschaften in der Offensi-
ve, S. 141 f.
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